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pitaleinlage des Landes abhängig. 
Höchstes Leitungsorgan der IBWZ 
ist der Bankrat. Er besteht aus Ver
tretern der Mitgliedsländer. Exeku
tivorgan der IBWZ ist das vom Prä
sidenten geleitete Bankdirektorium, 
das dem Bankrat untersteht und ihm 
rechenschaftspflichtig ist. Die IBWZ 
hat folgende Hauptaufgaben: 
Durchführung mehrseitiger Ver
rechnungen (multilaterales Clea
ring) in transferablen Rubeln; Kre
ditierung von Außenhandels- u. a. 
Beziehungen der Mitgliedsländer; 
Heranziehung und Verwaltung 
freier Mittel in transferablen Ru
beln; Heranziehung von Gold, frei 
konvertierbarer u. a. Währung von 
Mitgliedsländern der Bank und wei
teren Ländern sowie andere Opera
tionen mit Gold, frei konvertierba
rer u. a. Währung. Die Bank kann 
im Auftrag interessierter Länder die 
Tätigkeit bestehender gemeinsamer 
Industriebetriebe und anderer Ob
jekte aus Mitteln finanzieren oder 
kreditieren, die von diesen Ländern 
bereitgestellt werden. Eine bedeu
tende Rolle in der Arbeit der IBWZ 
spielen das multilaterale Clearing 
und die damit verbundenen Kredit
operationen. Die Bank gewährt den 
Verrechnungskredit und den befri
steten Kredit in transferablen Ru
beln. Der Verrechnungskredit wird 
zur Deckung des Bedarfs an Mitteln 
ausgereicht, der entsteht, wenn die 
Zahlungsausgänge die Zahlungsein
gänge kurzfristig übersteigen. Der 
befristete Kredit wird für Maßnah
men zur Spezialisierung und Ko
operation der Produktion, zur Er
weiterung des Warenumsatzes, für 
den Ausgleich der Zahlungsbilanz, 
für Saisonbedarf usw. ausgereicht. 
Die Bank gewährt diesen Kredit auf 
begründeten Antrag der bevoll
mächtigten Bank des Mitgliedslan
des. Die Zinssätze für Kredite in 
transferablen Rubeln werden vom 
Bankrat festgelegt. Dabei wird die 
sparsame Verwendung von Kredit
mitteln und die Rentabilität der

IBWZ angestrebt. Nach den Verein
barungen über die Gründung der 
IBWZ ist vorgesehen, daß andere 
Länder als Mitglied beitreten kön
nen, soweit sie die Ziele und Prinzi
pien anerkennen und die Verpflich
tungen übernehmen, die sich aus 
den Vereinbarungen über die Grün
dung der Bank und aus dem Statut 
ergeben. Die IBWZ übernimmt 
auch Geschäfte mit Banken anderer 
Länder, die nicht Mitglied der 
IBWZ sind. Die Schaffung der 
IBWZ bedeutet für die Entwicklung 
der Beziehungen zwischen den 
RGW-Ländern eine neue Etappe. 
Sie dient vor allem der weiteren 
Vervollkommnung der Valuta- und 
Finanzbeziehungen zwischen den 
Mitgliedsländern und ist eine we
sentliche Grundlage für die notwen
dige Entwicklung einer sozialisti
schen internationalen Währungsko
operation. Hauptrichtungen der 
weiteren Verbesserung und Ausdeh
nung der Tätigkeit der IBWZ wer
den im —*■ Komplexprogramm fiir die 
weitere Vertiefung und Vervoll
kommnung der Zusammenarbeit und 
Entwicklung der sozialistischen öko
nomischen Integration der Mitglieds
länder des RGW festgelegt. Sie be
ziehen sich vor allem darauf, daß 
die Bank mit ihren Instrumenten 
und Mitteln zur schnelleren Ent
wicklung der Produktivkräfte in den 
RGW-Mitgliedsländern, zur Erhö
hung des ökonomischen Nutzeffek
tes der gesellschaftlichen Produk
tion, zur maximalen Steigerung der 
Produktivität der gesellschaftlichen 
Arbeit zum Zweck der weiteren Er
höhung des materiellen und kultu
rellen Lebensniveaus der Völker der 
Mitgliedsländer des RGW beiträgt.
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